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Ulrichskirchen, 02.01.2026 
 

Auszahlung des Jagdpachtschillings 
für die Katastralgemeinden 

 
ULRICHSKIRCHEN, SCHLEINBACH und KRONBERG 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
Gemäß NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG) § 37, Abs 7 wird kundgemacht: 
 
 

• Die GrundeigentümerInnen können die Anteile innerhalb von 6 Monaten nach 
Ablauf der zweiwöchigen Einsichtsfrist in die Verzeichnisse der auf die 
einzelnen Grundbesitzer entfallenden Anteile, d.h. im Zeitraum vom 
01.01.2026 bis spätestens 30.6.2026, im Gemeindeamt Ulrichskirchen 
abholen. 

 
• Eine Überweisung der Beträge unter Angabe der Bankverbindung kann 

verlangt werden, allfällige Überweisungsspesen werden jedoch abgezogen. 
 

• Bagatellbeträge (unter EUR 15,00) werden nicht überwiesen, können nur 
persönlich abgeholt werden. 

 
 

Gem. NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG) §37, Abs 8 sind nach Ablauf der in Abs. 7 
genannten Frist die nicht abgeholten bzw. nicht überwiesenen Beträge dem vom 
Jagdausschuss beschlossenen Verwendungsweck zuzuführen. 

 
 
 
Der Bürgermeister 

 
 
 

    (Ernst Bauer) 
 
Angeschlagen: 02.01.2026 
Abgenommen: 01.07.2026 
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